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Resolution der Generalversammlung, verabschiedet am 2. Dezember 2014 

[aufgrund des Berichts des Ersten Ausschusses (A/69/440)] 

69/46. Vertrauensbildende Maßnahmen auf regionaler und 
subregionaler Ebene 

 Die Generalversammlung, 

 geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 58/43 vom 8. Dezember 2003, 59/87 vom 
3. Dezember 2004, 60/64 vom 8. Dezember 2005, 61/81 vom 6. Dezember 2006, 62/45 
vom 5. Dezember 2007, 63/45 vom 2. Dezember 2008, 64/43 vom 2. Dezember 2009, 
65/47 vom 8. Dezember 2010, 66/38 vom 2. Dezember 2011, 67/61 vom 3. Dezember 
2012 und 68/55 vom 5. Dezember 2013 über vertrauensbildende Maßnahmen auf regiona-
ler und subregionaler Ebene, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 57/337 vom 3. Juli 2003 über die Verhütung 
bewaffneter Konflikte, in der die Generalversammlung die Mitgliedstaaten aufforderte, ihre 
Streitigkeiten gemäß Kapitel VI der Charta auf friedlichem Wege beizulegen, unter anderem 
durch von den Parteien beschlossene Verfahren, 

 ferner unter Hinweis auf die von der Generalversammlung und der Abrüstungskom-
mission im Konsens verabschiedeten Resolutionen und Richtlinien betreffend vertrauens-
bildende Maßnahmen und deren Durchführung auf weltweiter, regionaler und subregiona-
ler Ebene, 

 in Anbetracht dessen, dass vertrauensbildende Maßnahmen, die auf Initiative und mit 
der Zustimmung aller betroffenen Staaten sowie unter Berücksichtigung der besonderen 
Gegebenheiten der jeweiligen Region ergriffen werden, insofern wichtig und wirksam 
sind, als sie zur regionalen Stabilität beitragen können, 

 überzeugt, dass die durch die Abrüstung, einschließlich der regionalen Abrüstung, 
freigesetzten Ressourcen für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung und für den 
Schutz der Umwelt zum Nutzen aller Völker, insbesondere der Völker der Entwicklungs-
länder, verwendet werden können, 

 anerkennend, dass es eines konstruktiven Dialogs zwischen den betroffenen Staaten 
bedarf, um Konflikte abzuwenden, 
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 anerkennend, dass Staaten in einigen Regionen bereits auf bilateraler, subregionaler 
und regionaler Ebene Schritte in Richtung auf vertrauensbildende Maßnahmen im politischen 
und militärischen Bereich, einschließlich der Rüstungskontrolle und Abrüstung, unternom-
men haben, und feststellend, dass diese vertrauensbildenden Maßnahmen den Frieden und 
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